Vorlage zum Nachweis zur Standaufsicht


Herr/Frau


ist berechtigt Aufsicht nach § 10 Abs. 6 der

Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung

Aufsicht auf allen zugelassenen Luftdruck- und Feuerwaffen-Schießständen zu führen.

            Stempel                            1. Vorsitzender


        Schützenverein



          Musterstadt

Standaufsicht

für

 Luftdruck- und Feuerwaffen-Schießstände
Wappen



         Schützenverein



                  Musterstadt

Standaufsicht

für

Luftdruckwaffenschießstände

Herr/Frau


ist berechtigt Aufsicht nach § 10 Abs. 6 der

Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung

Aufsicht auf allen zugelassenen Luftdruckwaffen-Schießständen zu führen.

         Stempel                                1. Vorsitzender
Wappen

Sehr geehrte/r Vorsitzende/r,

bitte fügen Sie Ihren Vereinsnamen, ev. das Vereinswappen und den Namen der Aufsichtsperson ein. Unterschreiben und stempeln den Vordruck ab.

Schneiden an den Vordruck an den Außenlinien aus, falzen diesen in der Mittle und kleben ihn zusammen, bzw. laminieren  diesen in Laminiertaschen 65 x 95 mm.
Bitte beachten Sie, dass der Nachweis der Waffensachkunde für Schießsportleiter (bei Feuerwaffen) und die Qualifikation zur Stand-aufsicht (beide müssen vom NSSV ausgestellt sein) Voraussetzungen sind! Schießsportleiter die ihre Prüfung ab 1991 abgelegt haben, sind berechtigt Standaufsicht zu führen. Es kann ihnen der oben abgedruckte Nachweis ausgestellt werden. Überprüfen Sie vor Aus-stellung des Nachweises diese Voraussetzungen.

Es können auch über den Kreisverband gebührenpflichtig vom Landesverband Lizenzen beantragt werden.
















